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Das Recht, das uns zu Menschen macht. Menschenrechte als Antwort auf historisches und aktuelles
Unrecht

Im Jahr 2008 wird weltweit das 60-jÃ¤hrige Ju-
bilÃ¤um der Allgemeinen ErklÃ¤rung der Menschen-
rechte (AEMR) gefeiert. Diese ErklÃ¤rungwird vonMen-
schen aus der ganzenWelt als verbindlicher Ausdruck ih-
rer Rechte angesehen. Auch fÃ¼r die Menschenrechts-
bildung ist und bleibt sie, trotz jÃ¼ngerer Pakte, Ab-
kommen und Konventionen, das grundlegende Doku-
ment, dem universelle und aktuelle Bedeutung zugemes-
sen wird. Doch zugleich ist die AEMR ein historisches,
zeitgebundenes Dokument, entstanden in einer Zeit, in
der die Anerkennung der Menschenrechte einen wesent-
lichen Impuls aus dem Kontrast zu den NS-Verbrechen
bezog. So gab die AEMR auf konkrete Unrechtserfahrun-
gen allgemeine Antworten, die noch heute GÃ¼ltigkeit
beanspruchen. Das Spannungsfeld zwischen singulÃ¤ren
dramatischen Erfahrungen und dem BemÃ¼hen um uni-
verselle menschenrechtliche Antworten stand im Fokus
der Tagung.

Der PrÃ¤sident des Oberlandesgerichts, STEFAN
FRANKE, erÃ¶ffnete die Konferenz als Hausherr im His-
torischen Schwurgerichtssaal (Saal 600) am historischen
Ort der sogenannten NÃ¼rnberger Prozesse.

MARTIN SALM, Vorstand der Stiftung Erinnerung,
Verantwortung und Zukunft verwies in seinen Be-
grÃ¼Ãungsworten auf die Symbolik des Konferenzor-
tes NÃ¼rnberg. Hier war mit der ErÃ¶ffnung des Inter-

national Military Tribunal Rechtsgeschichte geschrieben
worden. Verbrechen gegen die Menschlichkeit wurden
verurteilt â auch wenn sie von StaatsoberhÃ¤uptern an
deren StaatsbÃ¼rger/innen begangen wurden. Die an-
dere Antwort auf die Verbrechen des Nationalsozialis-
mus war die Verabschiedung der AEMR. Auch wenn die
in ihr verfassten Rechte bis heute fÃ¼r viele nicht rea-
lisiert sind, so sagt dies nichts Ã¼ber die GÃ¼ltigkeit
dieser Rechte. Martin Salm erinnerte an die notwendige
Unterscheidung zwischen eben dieser GÃ¼ltigkeit und
Implementierungs- sowie Umsetzungsfragen.

Der Vorsitzende des NÃ¼rnberger Menschrechts-
zentrums, MICHAEL KRENNERICH, hob in seiner Be-
grÃ¼Ãung ebenfalls hervor, dass die AEMR vor demHin-
tergrund der Verbrechen des Nationalsozialismus ent-
standen ist. Zugleich aber seien die dort verankerten
Menschenrechte so allgemein und universell formuliert,
dass sie noch heute aktuell undweltweit anwendbar sind.
So werdenMenschenrechte immer wieder neu aufgegrif-
fen, auf neues Unrecht bezogen und aus neuen Sichtwei-
sen betrachtet. Umstritten ist dabei inzwischen weniger,
ob die Menschenrechte gelten, sondern vielmehr, inwie-
weit sie gelten, was und wen sie schÃ¼tzen und welchen
EinschrÃ¤nkungen sie ggf. unterliegen. Die Geschichte
der Menschenrechte ist, so betonte Michael Krennerich,
keine Erfolgsgeschichte. Ãberall musste und muss ihre
Geltung immer wieder erstritten werden. Diesen span-
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nenden und lebendigen Prozess darzulegen und zu ver-
mitteln, sei eine groÃe Herausforderung fÃ¼r die Men-
schenrechtsbildung.

In seinem ErÃ¶ffnungsvortrag wies MORTEN
KJAERUM, Direktor der EuropÃ¤ischen Agentur fÃ¼r
Grundrechte (FRA) inWien auf die Verbindung vonMen-
schenrechten und der Erinnerung bzw. Erinnerungsor-
ten wie denen in NÃ¼rnberg hin. Seinen Vortrag begann
er mit einem historischen Abriss Ã¼ber die Entwicklung
derMenschenrechte in Europa. Dem folgte eine Beschrei-
bung jener aktuellen Menschenrechtsverletzungen, mit
denen Europa konfrontiert ist. Der Vortrag schloss mit
den PrioritÃ¤ten der EU-Menschenrechtspolitik.

Historisch identifiziert Kjaerum drei bedeutsame Ein-
flÃ¼sse fÃ¼r das europÃ¤ische Menschenrechtssystem
vor 1945. ZunÃ¤chst setzte sich die Herrschaft des Geset-
zes in den europÃ¤ischen Nationalstaaten durch. Zwei-
tens entstanden in und zwischen den Nationalstaaten
Rechtsnormen oder Vereinbarungen zum Schutz von
Minderheiten und zum Schutz von FlÃ¼chtlingen vor
rassistischer oder religiÃ¶ser Verfolgung. Als dritten
Einfluss benannte Kjaerum Konzepte sozialer Sicherung,
die als VorlÃ¤ufer der sogenannten WSK-Rechte gelten
kÃ¶nnen. Obwohl nur eine politische ErklÃ¤rung, ist
die AEMR fÃ¼r Kjaerum aus zwei GrÃ¼nden der wich-
tigste Text im Bereich der Menschenrechte. Erstens wer-
den darin die bereits in vielen Nationalstaaten veran-
kerten Menschenrechte erstmals auf eine internationa-
le (Rechts-) Ebene gehoben. Zum Zweiten wird in die-
sem Dokument die universelle Geltung der Menschen-
rechte â unverÃ¤uÃerbare Rechte fÃ¼r alle Menschen â
erstmals formuliert. Die Ãra des Kalten Kriegs war einer-
seits durch die Verabschiedung der beiden Pakte in den
1960er-Jahren geprÃ¤gt. Andererseits wurde die Miss-
achtung der Menschenrechte vor allem als Argument ge-
gen den politischen Gegner verwandt. Erst in den 1990er-
Jahren konnte das internationale Menschenrechtssystem
zum Beispiel auf der Weltmenschenrechtskonferenz in
Wien 1993 substanziell weiterentwickelt werden. So exis-
tieren heutemehr als 100 nationaleMenschenrechtsinsti-
tutionen, die sich mit einem Monitoring der jeweiligen
Staaten befassen.

Aktuell sieht Kjaerum den gesamten Katalog der
Menschenrechte bedroht. Einige der wichtigsten Pro-
blemfelder, mit denen sich die FRA befasst, sind Rassis-
mus, Fremdenfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit, Antisemi-
tismus, Homophobie, die Behandlung von Asylsuchen-
den, der Menschenhandel und die Auswirkungen des
âKampfes gegen den Terrorismusâ. Die Entwicklungen

in diesen Bereichen mÃ¼ssten eigentlich zu einem Auf-
schrei der EntrÃ¼stung fÃ¼hren. Stattdessen rÃ¼ckten
aber menschenfeindliche Diskurse in die politische Mit-
te, verursacht durch Populismus und eine âPolitik der
Angstâ. Insbesondere nach dem 11. September wird ver-
stÃ¤rkt Ã¼ber die AbwÃ¤gung von Freiheit und Sicher-
heit debattiert. Das Recht auf einen fairen Prozess wird
ebenso in Frage gestellt wie das absolute Folterverbot
oder das Recht auf informationelle Selbstbestimmung.
Grundlage aller politischen Entscheidungen kann jedoch
nur der Schutz der Menschenrechte sein. Ohne diesen
gibt es keine Sicherheit. Es gilt sich zu erinnern, warum
diese Rechte als absolut formuliert und folglich: welche
Lehren damit aus der Geschichte gezogen wurden.

In seinem Vortrag âVon den NS-Verbrechen zur All-
gemeinen ErklÃ¤rung der Menschenrechteâ berichtete
STÃPHANE HESSEL, wie er nach seiner Flucht aus dem
KZ Buchenwald nach New York gelangte und dort als
Mitarbeiter Rene Cassins an den Verhandlungen, die zur
Allgemeinen ErklÃ¤rung der Menschenrechte fÃ¼hrten,
teilnehmen konnte. Er beschrieb die ErklÃ¤rung als ein
Monument, als etwas, woran sich jeder, der sich fÃ¼r
Menschenrechte engagiere, orientieren kÃ¶nne. In den
letzten 60 Jahren sei doch einiges geschafft worden, so
zum Beispiel das Ende der Apartheid und das Ende des
Kolonialismus. Trotzdem mahnen der âKrieg gegen den
Terrorâ und die Konflikte im Nahen und Mittleren Osten,
dass der Einsatz fÃ¼r den Schutz der Menschenrechte
weitergehen mÃ¼sse. Als dringende Probleme der Ge-
genwart benannte Hessel den Klimawandel und die zu-
nehmende Schere zwischen Arm und Reich â sowohl in
den westlichen Industriestaaten als auch in den Entwick-
lungslÃ¤ndern. Im âMenschenrecht auf Entwicklungâ
sieht er einen notwendigen nÃ¤chsten Schritt bei der
Fortschreibung der Menschenrechte. Seine Vision von ei-
ner neuen internationalen Kooperation sowie neuen Ge-
nerationen, die âmindestens so effektiv sein werden, wie
wir es teilweise warenâ begeisterten das Auditorium; sei-
ne Aufforderung âSeid guten Mutes!â war gefolgt von
Standing Ovations.

Den Lernprozess der VÃ¶lkergemeinschaft hin zur
Allgemeinen ErklÃ¤rung der Menschenrechte beschrieb
JOHANNES MORSINK, Rechtsphilosoph an der Drew
University. Anliegen seines Vortrages war es, die These
der westlichen Dominanz unter den âDraftersâ der AE-
MR zurÃ¼ckzuweisen. Anhand der Verhandlungsproto-
kolle belegte er seineThese der engen VerknÃ¼pfung der
AEMR mit den Erfahrungen des Nationalsozialismus. Er
bestritt den oft geÃ¤uÃerten Vorwurf, die ErklÃ¤rung
spiegele ein eurozentristisches Weltbild und einen rein
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europÃ¤ischen Wertekanon wider. Der Vorwurf sei we-
der im Hinblick darauf, welche LÃ¤nder an den Ver-
handlungen teilnahmen, noch im Bezug auf die Aussa-
gen der einzelnen Verhandlungsteilnehmenden haltbar.
Auch die BegrÃ¼ndungen der sich 1948 bei der Ver-
abschiedung enthaltenden Staaten wie Saudi-Arabien,
SÃ¼dafrika und die OstblocklÃ¤nder belegten keine kul-
turspezifische Argumentation.

WILLIAM SCHABAS wies in seinem Vortrag âVom
Holocaust zur Genozidkonvention â ein menschenrecht-
licher Lernprozessâ darauf hin, dass die Genozidkonven-
tion am 9. Dezember 1948 verabschiedet worden sei. Ei-
nen Tag Ã¤lter als die Allgemeine ErklÃ¤rung der Men-
schenrechte, sei sie damit das erste Menschenrechtsab-
kommen der UN. Die lange Zeit wenig beachtete Kon-
vention erfahre aber erst in den letzten 20 Jahren, und
stÃ¤rker als symbolisches denn als ein rechtliches Instru-
ment, zunehmende Beachtung. Bis in die 1990er-Jahre
gab es fast keine rechtliche Anwendung der Genozidkon-
vention.

Historisch zeichnete Schabas den Weg von den
NÃ¼rnberger Prozessen zur Genozidkonvention nach.
Der VÃ¶lkerrechtler Raphael Lemkin, der schon in den
1920er-Jahren fÃ¼r die Verwendung des Begriffs âGe-
nozidâ plÃ¤diert hatte, war empÃ¶rt Ã¼ber die Urtei-
le in NÃ¼rnberg. Die Verbrechen gegen die eigene Be-
vÃ¶lkerung in Friedenszeiten waren nicht bestraft wor-
den. Lemkin begann darauf in New York im Rahmen
der UN nach UnterstÃ¼tzer/innen fÃ¼r eine Konventi-
on zu suchen. Er fand sie in kleinen âDrittweltstaatenâ
wie Kuba. Die Konvention war jedoch nur in einer Eng-
fassung mehrheitlich zustimmungsfÃ¤hig: Genozid wur-
de beschrieben als die gezielte physische Vernichtung
religiÃ¶ser, ethnischer oder ârassischerâ Gruppen im
Rahmen kriegerischer Auseinandersetzungen. Die Span-
nung, die sich aus der Bindung an Krieg ergibt, konn-
te und kann auf zwei Wegen aufgehoben werden. Ent-
weder gilt es, die Definition der âVerbrechen gegen die
Menschlichkeitâ oder den Begriff des âGenozidsâ auszu-
weiten. Beide Begriffe unterscheiden sich rechtlich in De-
tails; fÃ¼r die praktische Anwendung hat diese Unter-
scheidung aber keine Bedeutung. So kann der Interna-
tionale Strafgerichtshof beide Vergehen verfolgen. Dar-
fur, so Schabas, sei ein gutes Beispiel dafÃ¼r, wie auf-
geladen der Begriff âGenozidâ sei. Jimmy Carter war der
Verharmlosung der Verbrechen bezichtigt worden, weil
er sie ânurâ als Verbrechen gegen die Menschlichkeit,
nicht aber als âGenozidâ bezeichnet hatte. FÃ¼r erstere
waren die Angeklagten der NÃ¼rnberger Prozesse ver-
urteilt worden. Insbesondere mit dem Argument einer

PrÃ¤ventionspflicht auch jenseits der eigenen staatlichen
Grenzen, welche sich aus der Genozidkonvention ablei-
te, entwickelte Schabas mit dem Blick auf den Genozid
in Ruanda eine Argumentation entlang des Konferenz-
themas â dem Lernen aus historischem Unrecht.

In den jeweiligen nationalen gegenwÃ¤rtigen und
historischen Kontexten entwickelten und entwickeln die
Menschenrechte ihre je spezifische Bedeutung. Sie wer-
den unter den konkreten Bedingungen vor Ort jeweils
neu aufgegriffen und aktualisiert. Deshalb wurde am
zweiten Konferenztag anhand einzelner Rechte ausgie-
big diskutiert, wie historische und aktuelle Unrechtser-
fahrungen, aber auch positive Beispiele des Menschen-
rechtsschutzes sich in der Genese, Interpretation, Umset-
zung, BegrÃ¼ndung und â mit Blick auf die Menschen-
rechtsbildung â auch in der Vermittlung der Menschen-
rechte in den national verschiedenen Kontexten nieder-
schlugen und heute niederschlagen. Das Recht, nicht dis-
kriminiert zu werden, durchzieht die gesamte AEMR und
war deshalb Ausgangspunkt der Ãberlegungen.

HEINER BIELEFELDT, Direktor des Deutschen In-
stituts fÃ¼r Menschenrechte, beschrieb den zentralen
Stellenwert des Diskriminierungsverbots im Kontext der
Menschenrechte Ã¼ber den Zusammenhang zwischen
diesem Verbot und der in der AEMR beschriebenen in-
hÃ¤renten WÃ¼rde der Mitglieder der menschlichen Fa-
milie. Diese sei eine unhintergehbare PrÃ¤misse fÃ¼r
die BegrÃ¼ndung und Verwirklichung von Menschen-
rechten. MenschenwÃ¼rde findet ihren Ausdruck in der
modernen Rezeption in Form von unverÃ¤uÃerlichen
Rechten, die fÃ¼r alle Menschen gleichermaÃen gelten.
Der Gleichheitsgrundsatz sei mit der MenschenwÃ¼rde
auf das engste und notwendig verknÃ¼pft. Ohne die-
se Gleichheit werde die MenschenwÃ¼rde unterlaufen,
denn es handelt sich um ein und die gleiche WÃ¼rde al-
ler Menschen â mit Kant gesprochen: WÃ¼rde gibt es
nur im Singular und nicht in Abstufungen. Diese Gleich-
heit ist oftmals als Nivellierung von Differenzen missver-
standen worden. Es gehe, so Bielefeldt, jedoch nicht um
Nivellierung, sondern um Gleichheit in der Freiheit. Die
Gleichheit sei zu verstehen, als die âFreisetzung von Viel-
falt fÃ¼r alle Menschenâ.

Seine Konturierung findet der Gleichheitsgrundsatz
imDiskriminierungsverbot, das in Art. 2 AEMR eine Auf-
listung historisch begrÃ¼ndeter Diskriminierungsmerk-
male enthÃ¤lt, aber fÃ¼r weitere Kategorien offen sei.
Anhand dieser Diskriminierungsmerkmale verwies Bie-
lefeldt auf historische Lernprozesse. So sei zum Beispiel
die Diskriminierung vonMenschenmit Behinderung erst
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vor 20 Jahren im internationalen Menschenrechtsdiskurs
angekommen und habe heute eine konkrete Ausformu-
lierung unter dem Stichwort der Barrierefreiheit erfah-
ren. Im Bezug auf sexuelle Orientierung sei die Entwick-
lung immer noch mangelhaft. Die MÃ¶glichkeit ande-
rer LebensrealitÃ¤ten sei eine vergleichsweise junge Ent-
deckung und mit komplexen Lernprozessen verbunden.
Seinen Niederschlag mÃ¼sse das Diskriminierungsver-
bot hier beispielsweise auch im Erb- und Familienrecht
finden.

Trotz seiner grundlegenden Bedeutung fÃ¼r den
Menschenrechtsschutz ist das Diskriminierungsverbot
nicht unumstritten. So sei seine Geltung in der Privat-
wirtschaft durchaus noch kontrovers, da es als wirt-
schaftsschÃ¤digend angesehen werde. Zudem sind die
verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und Iden-
titÃ¤ten kaum abschlieÃend zu erfassen, weshalb in der
Konsequenz Menschen durch die Raster des Diskriminie-
rungsschutzes fallen.

Der Beitrag von BRANKICA PETKOVIÄ, Leiterin des
BereichsMedienanalyse amPeace Institute Ljubljana, zur
Diskriminierung von Roma am Beispiel Slowenien muss-
te wegen Krankheit leider entfallen.

ELENA ZHEMKOVA, Mitarbeiterin der russischen
Menschenrechtsorganisation Memorial, betonte die Be-
deutung eines historischen Zugangs fÃ¼r das Vers-
tÃ¤ndnis der aktuellenMenschenrechtssituation in Russ-
land. Rechtsstaatlichkeit und Diskriminierungsschutz
lassen sich nur herstellen, wenn die BevÃ¶lkerung de-
ren Bedeutung wahrnehmen kann und Gerichten nicht
lÃ¤nger misstraut. Deshalb befasst sich Memorial mit ei-
ner umfassenden Untersuchung des sowjetischen Justiz-
apparats, um so die Pseudorechtsstaatlichkeit der Schein-
prozesse und (Todes-)Urteile aufzudecken und die Ver-
antwortlichen zu benennen.

Die Implikationen des Diskriminierungsverbotes
fÃ¼r die pÃ¤dagogische Arbeit waren Ausgangspunkt
der Ãberlegungen von Monique Eckmann, Professorin
an der Fachhochschule Westschweiz in Genf, und Al-
bert Scherr, Professor an der PÃ¤dagogischen Hoch-
schule Freiburg. MONIQUE ECKMANN machte deut-
lich, dass Bildung gegen Diskriminierung ein integra-
ler Bestandteil der Menschenrechtsbildung sei. Sie be-
fasse sich mit alldem, was unter Wilhelm Heitmeyers
Begriff der âGruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit
(GMF)â falle. Bildung gegen Diskriminierung mÃ¼sse
sich mit Vorurteilen und Macht, Entrechtung und Ent-
machtung befassen und sei sehr eng mit Anerkennungs-
kÃ¤mpfen verknÃ¼pft, die nicht nur der Wiederherstel-

lung von Rechten, sondern auch der Wiederherstellung
von WÃ¼rde dienten. Dabei sei die Fokussierung von
diskriminierendem Verhalten auch ohne historische Ver-
weise und Bildung mÃ¶glich. âGrenzen der Erziehungâ
existieren jedoch bezÃ¼glich der VerÃ¤nderung struktu-
reller und Ã¶ffentlicher Diskriminierung. Deren Bedeu-
tung wÃ¼rde hÃ¤ufig unterschÃ¤tzt oder gar ignoriert,
wenn zumBeispiel angenommenwird, es gÃ¤be ein Kon-
tinuum zwischen persÃ¶nlicher Erfahrung und Diskri-
minierung als MassenphÃ¤nomen sowie dem Massen-
mord bis hin zum Genozid, ohne dass es der staatlichen
bzw. institutionellen Vermittlung bedarf.

Lernbereiche fÃ¼r eine historische Auseinanderset-
zung sind fÃ¼r Eckmann eher positive Errungenschaften
im Bereich der Menschenrechte als Verbrechen. Um si-
tuationsverÃ¤ndernde HandlungsspielrÃ¤ume zu erken-
nen, bÃ¶te sich âdurchaus altmodisch die Auseinander-
setzung mit positiven Vorbildernâ an. Das Lernen Ã¼ber
historische Massenverbrechen ist eng mit Fragen der Er-
innerung verknÃ¼pft. Erinnerung, verstanden als Ver-
gangenheit in der Gegenwart fÃ¼r die Zukunft, kann ei-
ne BrÃ¼cke zwischen Menschen sein. Es kÃ¶nnen ge-
rade in multikulturellen Gesellschaften jedoch Probleme
der Opferkonkurrenz entstehen: Welche âGruppeâ hat
das grÃ¶Ãte Unrecht erfahren. Ausweg sei aber nicht
der Verzicht auf die historische Dimension in der Men-
schenrechtsbildung gegen Diskriminierung, sondern das
Konzept der âcitoyennetÃ©â, das heiÃt der Kampf gegen
jede Diskriminierung und fÃ¼r Partizipation und gleiche
Rechte an einem geografisch bestimmten Ort.

Menschenrechtsbildung darf nicht den Experten
Ã¼berlassen werden. Sie muss unten, im Alltag, bei den
âeinfachen Leutenâ ankommen. Die Vergangenheit zei-
ge, dass stets soziale Bewegungen Menschenrechtsdis-
kurse angestoÃen haben und nicht Experten. ALBERT
SCHERR plÃ¤dierte mit diesen Thesen fÃ¼r eine deut-
liche historisch orientierte Menschenrechtsbildung in
der Schule, zeigte jedoch auch ihre Begrenzungen auf.
Als Strukturproblem beschrieb er die fehlende Evidenz
des Postulats, dass alle Menschen gleich sind. Andere
wÃ¼rden oft nicht im gleichen Sinne fÃ¼r Menschen ge-
halten wie die Mitglieder der eigenen Gruppe. Eine um-
fassende âDehumanisierungâ habe dafÃ¼r gesorgt, dass
die Verbrechen im Nationalsozialismus als moralisch ge-
rechtfertigt betrachtet wurden. Gegen die Entmenschung
von Personen, die nicht der Wir-Gruppe zugerechnet
werden, haben Empathie-Hoffnungen erst einmal keine
Chance. Dies bestÃ¤tige auch das Nichtreagieren auf die
FlÃ¼chtlingstragÃ¶dien im Mittelmeer.
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Als grundlegendes Lernproblem sei das Verlernen
von Gruppendiskriminierung in den Blick zu nehmen,
wozu es der historischen Bildung bedÃ¼rfe. Historisch
tradierte Diskriminierung aufgrund von historisch im-
prÃ¤gnierter Selbst- und Fremdwahrnehmung kÃ¶nne,
so Scherr, nicht ohne historischen Bezug verlernt wer-
den. Allerdings werden durch das historische Lernen
auch Stereotype Ã¼berliefert. So wird der Grund fÃ¼r
historisch gewachsene Diskriminierung hÃ¤ufig in den
Opfern selbst und nicht bei den TÃ¤tern gesucht. Die Fra-
ge nach deren Motivationen und den Strukturen, die das
TÃ¤terhandeln begÃ¼nstigen, kÃ¶nne daher nicht aus-
geblendet werden. Denn Vorurteile und auch die Grund-
lagen fÃ¼r das Verlernen von Vorurteilen sind immer
auch an historisch-gesellschaftliche Voraussetzungen ge-
knÃ¼pft. Deshalb gilt es letztlich auch, die diskriminie-
renden Strukturen der Institution Schule und das Bil-
dungssystem in den Blick zu nehmen.

Im Panel zum Menschenrecht auf Meinungsfreiheit
wurden die unterschiedlichenAnsichtenÃ¼ber die Trag-
weite von dessen Schutzbereich sehr schnell deutlich.
Dieser steht im SpannungsverhÃ¤ltnis von liberaler
Rechtsstaatlichkeit und den Rechten Dritter, bzw. der
Aufrechterhaltung dieser Ordnung. WÃ¤hrend die USA,
so RAINER HUHLE in seiner EinfÃ¼hrung, den Ide-
altypus der uneingeschrÃ¤nkten Meinungsfreiheit ver-
kÃ¶rpern â wenngleich auch diese Freiheit historisch
und de facto ihre EinschrÃ¤nkung unter anderem im an-
tikommunistischen Berufsverbot erfahren habe â stellt
die Bundesrepublik Deutschland ihren Gegenpart dar.
Der historisch begrÃ¼ndeten Gefahr der Demagogie
Rechnung tragend, ist die Meinungsfreiheit hier teilwei-
se stark und durch konkrete Gesetze in Hinblick auf die
Verbrechen der Nationalsozialisten eingeschrÃ¤nkt. Ak-
tuell erfahre die Meinungsfreiheit unter dem Verweis auf
die ânationale Sicherheitâ nun weltweit Restriktionen.

WÃ¤hrend Rainer Huhle die Gefahren herausstell-
te, die mit den zahlreichen Argumenten fÃ¼r die
EinschrÃ¤nkung der Meinungsfreiheit schon in der
FrÃ¼hzeit der UNO diskutiert wurden, dann aber doch
keinen Eingang in die Allgemeine ErklÃ¤rung fanden,
vertrat MATTHIAS WEISS, Mitarbeiter beim Erinne-
rungsforum Didanat, die Auffassung, dass in der Bun-
desrepublik Deutschland die restriktiven Formulierun-
gen des Grundgesetzes wohl notwendig waren, um den
neuen demokratischen Staat zwischen den Anforderun-
gen der WestmÃ¤chte und der immer noch latenten Ge-
fahr nationalsozialistischer StrÃ¶mungen hindurchzu-
steuern. Die gemeinsame Front gegen den Kommunis-
mus trug das Ihre dazu bei.

WÃ¤hrend sich zunÃ¤chst fast alle Referent/innen
fÃ¼r die absolute Geltung der Meinungsfreiheit als uni-
versellen Rechts aussprachen, konnte in der Diskus-
sion kaum jemand eine eindeutige Position bewahren
und das skizzierte SpannungsverhÃ¤ltnis zu Gunsten ei-
ner Position aufheben. Gerade unter BerÃ¼cksichtigung
neonazistischer Umtriebe fand die EinschrÃ¤nkung der
Meinungsfreiheit âin konkretenâ FÃ¤llen auf dem Po-
dium und unter den Panelteilnehmer/innen Zuspruch.
Als BegrÃ¼ndungsansatz befand hier vor allem der Jour-
nalist ANDREAS ZUMACH eine EinschrÃ¤nkung der
Meinungsfreiheit dann fÃ¼r geboten, wenn historisch
nachweisbar sei, dass entsprechende ÃuÃerungen be-
reits zu schweren Verbrechen gefÃ¼hrt haben, wie im
Beispiel der antisemitischen Volksverhetzung. Dagegen
kÃ¶nne im Falle der ebenfalls diskutierten Mohammed-
Karikaturen nicht auf eine Verfolgung vonMuslimen auf-
grund solcher Propaganda verwiesen werden. Hier ap-
pellierte Zumach vielmehr an das ethische Gewissen der
schreibenden Zunft.

Der ebenfalls angesprochenen Problematik von Por-
nografie und Sexualisierung des Alltags hielt die Ver-
treterin der Organisation Article 19, AGNES CALL-
AMARD, die als einzige an der universellen und unein-
geschrÃ¤nkten Wirksamkeit der Meinungsfreiheit fest-
hielt, die gesellschaftlichen VerhÃ¤ltnisse entgegen, die
eine solche Kultur der Frauenverachtung zulassen. Mit
ihrem Argument, dass die EinschrÃ¤nkung der Mei-
nungsfreiheit oftmals ein einfaches Mittel der Poli-
tik sei, gesellschaftlich bedingte und manifeste Miss-
stÃ¤nde behelfsmÃ¤Ãig zu unterdrÃ¼cken, anstatt sich
der Wurzel der Probleme zu widmen, traf sie auf all-
gemeine Zustimmung. Sie beharrte auf der freiheits-
fÃ¶rdernden Wirkung der Durchsetzung der Meinungs-
freiheit. Auch die Verbrechen der Nationalsozialisten
wÃ¤ren nicht mÃ¶glich gewesen, ohne die konsequente
UnterdrÃ¼ckung von Informationen und Meinungen.

Das Panel zum Recht auf Religions- und Glaubens-
freiheit machte den Spannungsbogen deutlich, der die
Umsetzung dieses âsperrigenâ Grundrechts kennzeich-
net: neben einer vorbeugenden Bildungspolitik (Johan-
nes LÃ¤hnemann, Jolanta Ambrosewicz-Jacobs) wur-
den aktuelle Probleme eines individuellen Schutzes des
Rechts auf Religions- und Glaubensfreiheit (Heiner Bie-
lefeldt, Dagmar Mensink) thematisiert. So entfaltete JO-
HANNES LÃHNEMANN, Professor an der UniversitÃ¤t
NÃ¼rnberg-Erlangen, was der interreligiÃ¶se und inter-
nationale religionspÃ¤dagogische Austausch (und spe-
zifisch der Religionsunterricht) zu deren Aufarbeitung
leisten sollte und leisten kann. Es gehe dabei dar-
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um, Heranwachsende in einem âdifferenzierten Religi-
onsdialogâ auf ein Zusammenleben vorzubereiten, das
nicht von Vorurteilsbarrieren belastet sei. Er verwies
dabei insbesondere auf den Schulversuch âIslamische
Religionslehreâ des InterdisziplinÃ¤ren Zentrums fÃ¼r
Islamische Religionslehre an der Friedrich-Alexander-
UniversitÃ¤t Erlangen-NÃ¼rnberg. Mit dem Schuljahr
2008/2009 findet dieser Schulversuch an verschiedenen
Grund-, Haupt- und Realschulen an Standorten in Er-
langen, NÃ¼rnberg, FÃ¼rth, Bayreuth und MÃ¼nchen
statt. JOLANTAAMROSEWICZ-JACOBS, Professorin an
der Jagiellonien-UniversitÃ¤t Krakau, stellte die Toledo-
Prinzipien der Organisation fÃ¼r Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa (OSZE) vor. Sie beschreiben eine
Richtschnur fÃ¼r die Erarbeitung von religionskund-
lichen Curricula zur pÃ¤dagogischen Behandlung von
Religions- bzw. Weltanschauungsfragen in Schulen. Da-
mit reagiert die OSZE und ihr Office for Democratic In-
stitutions and Human Rights (ODIHR) auf die zuneh-
mende Vielfalt religiÃ¶ser und weltanschaulicher Be-
kenntnisse und die Zunahme an religiÃ¶sen Themen
im Ã¶ffentlichen Raum. Es blieb HEINER BIELEFELDT,
Direktor am Deutschen Institut fÃ¼r Menschenrechte,
vorbehalten, auf den individuellen Grundrechtscharak-
ter des Rechts auf Glaubens- und Religionsfreiheit hinzu-
weisen. Damit machte er deutlich, dass die GewÃ¤hrung
der Religionsfreiheit mehr ist als AusÃ¼bung von To-
leranz gegenÃ¼ber anderen, minoritÃ¤ren Bekenntnis-
sen. Er warnte vor einer Kulturisierung des Religions-
begriffs (âchristliche Leitkulturâ) wie auch vor Tenden-
zen durch islamisch geprÃ¤gte Staaten, das individuel-
le Recht auf Religions- und Glaubensfreiheit zu einem
Recht der Religionen umzudeuten (âDiffamierung von
Religionenâ). DAGMAR MENSINK, Referentin fÃ¼r Kir-
chen und Religionsgemeinschaften beim Parteivorstand
der SPD, gab einen Einblick in die Diskussion um das
Recht auf Religions- und Glaubensfreiheit in der Katho-
lischen Kirche. So wurde deutlich, dass die Auseinander-
setzung um die Religionsfreiheit keine neue Erscheinung
ist. Die Schutzfunktion, die das Recht allen Menschen
unabhÃ¤ngig ihrer ReligionszugehÃ¶rigkeit gewÃ¤hrt,
wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Konzils-
erklÃ¤rung âDignitatis humanaeâ vom 7. Dezember 1965
anerkannt.

Das Panel Recht auf Asyl / FlÃ¼chtlingsrechte be-
fasste sich, worauf der Moderator MICHELE BARRI-
CELLI eingangs hinwies, mit einem der ganz wenigen
Menschenrechte, die in den letzten Jahrzehnten nicht
konsequent ausgestaltet und weiterentwickelt, sondern
teilweise beschrÃ¤nkt oder zurÃ¼ckgenommen wurden.

Dabei gehÃ¶rt das Versprechen auf Schutz vor politi-
scher Verfolgung zu den Ã¤ltesten gewohnheitsrechtli-
chen Institutionen der Menschheit. Zudem zÃ¤hlt die
Asyl- und FlÃ¼chtlingspolitik zu den integralen Be-
standteilen von moderner Global Governance.

PATRICE G. POUTRUS, wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Zentrum fÃ¼r Zeithistorische Forschung (ZZF)
in Potsdam, schritt zunÃ¤chst wichtige Stationen in der
Geschichte des politischen Asyls in der Bundesrepublik
Deutschland seit ihrer GrÃ¼ndung ab und wies dabei
auf die in der Regel immer schon restriktive Auslegung
der einschlÃ¤gigen Rechtsnormen hin. Eine lebhafte Dis-
kussion lÃ¶ste daher die Frage aus, ob der so genannte
âAsylkompromissâ von 1992/93, der auf den ersten Blick
die Rechte Asylsuchender in Deutschland erheblich be-
schnitt, tatsÃ¤chlich einen Bruch mit vormals liberale-
ren Bestimmungen darstellte oder nicht doch nur eine
bisher geÃ¼bte Praxis sanktionierte. Poutrus wies zu-
dem auf das spezifische Problem sozialpsychologischer
Natur hin, dass FlÃ¼chtlinge in Deutschland (so wie Mi-
granten generell) nach wie vor als âVerbandsfremdeâ an-
gesehen werden, was ihre Rechtsposition genauso wie
ihren Status innerhalb der Gesellschaft beeintrÃ¤chtigt.
ANNA BÃLLESBACH, Leiterin der UNHCR-Zweigstelle
NÃ¼rnberg, berichtete in dieses problematische Feld
hinein von den theoretischen EinflussmÃ¶glichkeiten
und praktischen TÃ¤tigkeiten ihrer Organisation und
Ã¼berhaupt von der Bedeutung des Ã¼berstaatlichen
Amtes des Hohen FlÃ¼chtlingskommissars der Ver-
einten Nationen im (deutsch-)nationalstaatlichen Kon-
text. So bauten die althergebrachten letztinstanzlichen
SouverÃ¤nitÃ¤tsansprÃ¼che der Staaten die grÃ¶Ãte
HÃ¼rde fÃ¼r die universelle Geltung der Menschen-
rechte auf. BÃ¼llesbach konnte durchaus auf Erfolge ih-
rer Arbeit sowohl in EinzelfÃ¤llen als auch in Bezug auf
ganze Betroffenengruppen verweisen, so zum Beispiel
hinsichtlich der immer sichtbarer durchgesetzten Aner-
kennung spezifischer VerfolgungsgrÃ¼nde von Frauen.
Die unverÃ¤ndert gÃ¼ltige, freilich schon von Beginn
an defizitÃ¤re und nicht auf Prozesse des 21. Jahrhun-
derts eingerichtete Genfer FlÃ¼chtlingskonvention von
1951 kann hier indessen nur von beschrÃ¤nktem Nut-
zen sein, wenn sie auch mit der Anordnung des ânon-
refoulementâ (ZurÃ¼ckweisungsverbot) immer noch die
wesentliche operative Grundlage eines Rechts auf Asyl
enthÃ¤lt. Der Beitrag von HELMUT FRENZ, heute Pro-
fessor fÃ¼r Menschenrechte und Friedenserziehung an
der UniversitÃ¤t De los Lagos in Santiago de Chile
und 1970 bis 1975 ebendort Bischof der evangelisch-
lutherischen Kirche, lieferte im Hinblick auf das zu-
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vor eher abstrakt und allgemein diskutierte internatio-
nale FlÃ¼chtlingsproblem die willkommene historische
Konkretisierung. Aus der Binnenperspektive eines ak-
tiv helfend Beteiligten schilderte Frenz das dramatische
Schicksal derjenigen, die nach dem chilenischen Mi-
litÃ¤rputsch von 1973, ihres Lebens nun nicht mehr
sicher, aus dem Land fliehen mussten. Er beleuchte-
te die Rolle der Kirchen und Hilfsorganisationen vor
Ort, das hÃ¶chst unterschiedliche Verhalten der aus-
lÃ¤ndischen Vertretungen, das zumindest ungeschickte
Lavieren der sozialliberal gefÃ¼hrten Bundesrepublik,
die sich erst unter dem Eindruck relativ groÃzÃ¼giger
UnterstÃ¼tzung durch die DDR zu einem eigenen Auf-
nahmeprogramm entschloss. Als wesentlichen Fallstrick
des FlÃ¼chtlingsrechts im konkreten Fall identifizier-
te er, dass die GewÃ¤hrung des Asyls vom vorheri-
gen Erreichen eines schutzbietenden fremden Territo-
riums abhÃ¤ngig gemacht wird, was im Falle des ab-
gelegenen Chile quasi unmÃ¶glich war. Hier misch-
ten sich in die Reaktion des Auditoriums die Anerken-
nung einer persÃ¶nlichen Leistung und das Interes-
se an der historisch-politischen Deutung eines Gesche-
hens, das durchaus als PrÃ¼fstein fÃ¼r die Brauchbar-
keit von Menschenrechtskonventionen gelten konnte.
SchlieÃlich verschaffte MAREI PELZER, rechtspolitische
Referentin von ProAsyl, einen Ãberblick Ã¼ber die neu-
esten Entwicklungen des Asylrechts innerhalb der Eu-
ropÃ¤ischen Union. FlÃ¼chtlings- und Migrationspoli-
tik werden von dieser Ã¼berhaupt erst seit kurzem als
Gemeinschaftsaufgabe erkannt und mit einer intergou-
vernementalen Struktur unterlegt. Besondere Aufmerk-
samkeit verdient hierbei die spÃ¤testens seit dem In-
krafttreten des Dubliner Ãbereinkommens 1997 gelten-
de so genannte Drittstaatenregelung, die das relevan-
te FlÃ¼chtlingsgeschehen an die AuÃengrenzen der EU
verlagert, wo es wiederum durch konzertierte Aktionen
der Mitgliedssaaten Ã¼berwacht und gesteuert werden
soll. Hierbei Ã¼bernimmt neuerdings die Grenzschutz-
agentur Frontex eine herausragende Rolle, die mit Ver-
bÃ¤nden und Schiffen an den Land- und Seegrenzen pa-
trouilliert und sich bei ihrer TÃ¤tigkeit externer Kon-
trolle, zum Beispiel auch durch ProAsyl, weitgehend ent-
zieht.

Ein Fazit dieses auch historisch informierten Pa-
nels mÃ¼sste einerseits lauten, dass FlÃ¼chtlingsrechte
Ã¼berall auf der Welt prekÃ¤r sind und bei jedem rele-
vanten Vorkommnis neu ausgehandelt werden. Anderer-
seits werden die belangvollen Diskurse heute differen-
zierter gefÃ¼hrt als noch vor Jahren und erheben sich
immermehr Stimmen, die auf die Ableistung einer Bring-

schuld durch die entwickelten, demokratischen Staaten
drÃ¤ngen.

Im Panel zum Verbot von Sklaverei wurde zunÃ¤chst
sehr deutlich, dass Sklaverei nicht nur ein historisches
Problem war, sondern auch ein aktuelles ist. Dies ist
im internationalen Bewusstsein wenig verankert. AI-
DAN MCQUADE, Direktor von Anti-Slavery Internatio-
nal, umriss die Problemstellung durch die Darstellung
von drei Faktoren, welche in ihrer Verbindung die Her-
ausbildung von Sklaverei begÃ¼nstigen: Verbreitete Ar-
mut, strukturelle Diskriminierungen bzw. soziale Exklu-
sionen und VersÃ¤umnisse der Regierungen im Kampf
gegen die Sklaverei. Weltweit gehe man etwa von 5 bis
6 Millionen Menschen aus, die in Sklaverei leben, da-
von etwa 270.000 in Industriestaaten. Einen Ausweg su-
chen die NGOs im KnÃ¼pfen neuer Koalitionen aus Re-
gierungen, Wirtschaft, Gewerkschaften und der Zivilge-
sellschaft. Als einen mÃ¶glichen Weg des Umgangs mit
Opfern aus Sklaven- bzw. ZwangsarbeitsverhÃ¤ltnissen
stellte GÃNTER SAATHOFF, Vorstand der Stiftung âEr-
innerung, Verantwortung und Zukunftâ, die Auszahlung
âhumanitÃ¤rer Leistungenâ an vormalige Zwangsarbei-
ter des NS-Regimes durch eben jene Stiftung dar. FÃ¼r
diese Zahlungen an insgesamt circa 1,4 Millionen Men-
schen sei allerdings juristisch nicht mit dem Begriff der
Sklavenarbeit operiert worden; ebenso wenig hÃ¤tten
die an der LÃ¶sungskonstruktion international Beteilig-
ten dies als Menschenrechtsfrage verortet. Als spezifi-
scher Hintergrund sei zu berÃ¼cksichtigen, dass die NS-
Zwangsarbeit (anders als manche aktuelle Formen von
Sklaverei) unter Kriegsbedingungen stattgefunden habe
und ursprÃ¼nglich juristisch in diesem Kontext behan-
delt worden sei. Die NÃ¼rnberger Tribunale hÃ¤tten das
System der NS-Zwangsarbeit als âcrime against humani-
tyâ bezeichnet, aber keine IndividualansprÃ¼che der Op-
fer auf EntschÃ¤digung begrÃ¼ndet. Die international
und politisch ausgehandelte LÃ¶sung, zu der es seit den
spÃ¤ten 1990er-Jahren (bei allen UnzulÃ¤nglichkeiten)
kam, weise darauf hin, dass bei sehr umfÃ¤nglichen, sys-
tematischen (Staats-)Verbrechen der Rechtsweg fÃ¼r die
Opfer oftmals weniger aussichtsreich sein kÃ¶nne als ei-
ne politische LÃ¶sung. Mit diesem Beitrag war der Blick
zugleich auf begriffliche Unterschiede zwischen Sklave-
rei, Menschenhandel und Zwangsarbeit gelenkt. REGI-
NA KALTHEGENER, RechtsanwÃ¤ltin aus Berlin, die
sich besonders fÃ¼r betroffene Frauen einsetzt, fÃ¼hrte
in die Definition von Menschenhandel aufgrund von
EU-Vorschriften von 2002 ein. Strafbar sind unter ande-
rem die Beteiligung an Anwerbung, BefÃ¶rderung, Be-
herbergung und Empfang. Dabei machte sie ganz be-
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sonders die Relevanz des Begriffs âAusbeutungâ deut-
lich. FÃ¼r die Teilnehmenden illustrierte sie bevorzug-
te Routen transnationalen Menschenhandels und thema-
tisierte Aspekte wie âvulnerable groupsâ (Frauen, Kin-
der) oder UmstÃ¤nde, die Menschenhandel oder Skla-
verei begÃ¼nstigten (Krieg oder vergleichbare eskalier-
te Gewalt). In einer historisch vergleichenden Perspek-
tive kÃ¶nne unterschieden werden, dass in der Antike
Sklav/innen als wertvolles Eigentum in gewissem MaÃe
gepflegt worden seien, derweil sich in ihrem Umfeld ei-
ne Tendenz abzeichne, âgekaufte Menschenâ als ersetz-
bare âWegwerf-Wareâ zu behandeln. Juristisch, so Kalt-
hegener zum Abschluss, sei die Einrichtung eines Fonds
notwendig, der die Opfer bezÃ¼glich der Gerichts- und
Anwaltskosten entlaste.

Der Geschichtsdidaktiker ULRICH MAYER illustrier-
te MÃ¶glichkeiten der Unterrichtsgestaltung zur Sklave-
rei anhand einiger Unterrichtsmaterialien. Als typische
Fallstricke bezeichnete er zum Beispiel eine Verengung
von Sklaverei auf eine rein Ã¶konomische Dimension.
Auch das Ansinnen, bei SchÃ¼ler/innen vor allem Mit-
gefÃ¼hl oder ein Sich-in-Sklaven-Hineinversetzen anre-
gen zu wollen, sei verfehlt, wenn es das kognitive Ver-
stehen Ã¼bergreifender historischer Kontexte (Antike,
FrÃ¼he Neuzeit, Moderne) behindere. Aus geschichtsdi-
daktischer Sicht sei eine enge Anwendung des Sklaverei-
Begriffs zu bevorzugen, also eine Anwendung auf sol-
che TatbestÃ¤nde, bei denen Sklaverei zum Struktur-
merkmal einer Epoche oder einer historischen Formati-
on zÃ¤hle; dies trage zur Entwicklung eines Epochenbe-
wusstseins der Lernenden bei. Sinnvoll sei, Transkultu-
rationseffekten nachzugehen (zum Beispiel Einfluss der
Sklaverei auf Jazz-Musik). Der Versuch, historische Skla-
verei mit einem Fokus auf GegenwartsbezÃ¼ge heuti-
ger SchÃ¼ler/innen darzustellen, kÃ¶nne problematisch
werden, vor allem wenn er zu undifferenzierten Ãbertra-
gungen einlade.

Die Diskussion der Teilnehmenden bezog sich an-
fangs auf einige Aspekte der Auszahlungen an die NS-
Zwangsarbeiter/innen. Kontrovers wurde diskutiert, in-
wiefern pÃ¤dagogisch Menschenrechte und Geschichte
aufeinander zu beziehen seien. In bestimmten Situatio-
nen, zum Beispiel sensibilisierender oder informierender
Art, kÃ¶nne auf geschichtliche BezÃ¼ge verzichtet wer-
den. Teils wurde plÃ¤diert, Sklaverei oderMenschenhan-
del im Unterricht nicht als Teil historischer Epochen zu
thematisieren, sondern inmenschenrechtlicher Logik der
Geschichte zum Beispiel. des Rechts auf Freiheit oder der
Geschichte des Rechts auf Eigentum nachzugehen. Un-
abdingbar seien historische BezÃ¼ge zur ErschlieÃung

und Reflexion gegenwÃ¤rtiger mentalerWirkungen (wie
post-kolonialer MentalitÃ¤tsbestÃ¤nde) oder um aufzu-
zeigen, dass gesellschaftliche Entwicklungen nicht âna-
tÃ¼rlichâ in Richtung von gesellschaftlichem Fortschritt
verlaufen wÃ¼rden.

Das Folterverbot ist ein relativ neues Menschenrecht.
Keine groÃe MenschenrechtserklÃ¤rung vor der AE-
MR fÃ¼hrt es auf. FÃ¼r seine Formulierung waren die
NS-Verbrechen, einschlieÃlich der medizinischen Expe-
rimente in den Konzentrationslagern, entscheidend. Es
gehÃ¶rt heute zu den besonders gefÃ¤hrdeten Men-
schenrechten, da im Mediendiskurs Folter als ein âratio-
nales Instrument der VerbrechensbekÃ¤mpfungâ vermit-
telt wird. Um die historischen BegrÃ¼ndungen des Fol-
terverbots nachzuvollziehen und dessen Notstandsfestig-
keit auch im Bezug auf aktuelle krisenhafte Situationen
inhaltlich zu begrÃ¼nden, diskutierten im Rahmen einer
Ã¶ffentlichen Podiumsdiskussion am Abend Daniel Bo-
gner (UniversitÃ¤t Erfurt), Wolfgang Heinz (Deutsches
Institut fÃ¼r Menschenrechte), Veli LÃ¶k (TÃ¼rkische
Menschenrechtsstiftung) und Gaby Zipfel (Hamburger
Institut fÃ¼r Sozialforschung) miteinander.

Der Moderator RAINER HUHLE zitierte in seiner
EinfÃ¼hrung den Philosophen Cesare Beccaria mit ein-
drÃ¼cklichen Argumenten fÃ¼r das Verbot der Folter
undwies darauf hin, dass dieMenschenrechtserklÃ¤rung
der franzÃ¶sischen Revolution von 1789 das Folterverbot
nicht enthielt, es jedoch in der Allgemeinen ErklÃ¤rung
der Menschenrechte von 1948 in Artikel 5 festgeschrie-
ben ist: âOb das daran lag, dass Folterverbot 1789 nicht
mehr nÃ¶tig, 1948 aber umso dringlicher war?â

WOLFGANGHEINZ gab in seinem Input einenÃber-
blick Ã¼ber die Instrumente zur BekÃ¤mpfung der Fol-
ter in den UN und der EU. Die Praxis des Verschwinden-
lassens in den lateinamerikanischen MilitÃ¤rdiktaturen
habe den AnstoÃ zur ersten Anti-Folter Konvention der
Vereinten Nationen im Jahr 1984 gegeben. Dem folgte
1987 das EuropÃ¤ische Anti-Folter-Abkommen, das auch
einen Besuchsmechanismus enthalte, welcher sowohl
der UN-Konvention als auch der 1985 verabschiedeten
Interamerikanischen Anti-Folter-Konvention fehle. Ein
solcher Besuchsmechanismus sei zwar begrÃ¼Ãenswert,
aber nicht ausreichend um festzustellen, ob ein Land fol-
tere. DafÃ¼r brauche es in den LÃ¤ndern selbst Beob-
achtungsstellen.

VELI LÃK berichtete von der Entstehung und der Ar-
beit der tÃ¼rkischen Menschenrechtsorganisation âHu-
man Rights Foundation of Turkey â Izmir Treatment and
Rehabilitation Centerâ, welche er 1986 mitbegrÃ¼ndete.
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In der TÃ¼rkei gibt es seit dem MilitÃ¤rputsch 1980 ei-
ne Million Folteropfer. Der Verein untersucht Folterop-
fer und stellt ihnen medizinische Atteste aus, die im Ge-
gensatz zu den Attesten von staatlichen Stellen nicht
gefÃ¤lscht sind und ihre Folterungen bestÃ¤tigen. Von
1990 bis 2008 kamen 11.555 Anfragen Betroffener, ein
Drittel davon waren neue FÃ¤lle. LÃ¶k ging detail-
liert auf die gerichtsmedizinischen Schwierigkeiten und
MÃ¶glichkeiten ein, Folterungen festzustellen. Dank der
Atteste, die der Verein ausstellt, ist es mÃ¶glich die Ver-
antwortlichen vor Gericht zu bringen.

GABY ZIPFEL konzentrierte sich auf den Zusammen-
hang von Folter und Gender. Bei sexueller Gewalt gebe
es eine âlÃ¤nderÃ¼bergreifende Praxis des Verleugnens
und Verschweigensâ und es herrsche die Ansicht vor, ei-
ne Vergewaltigung sei ein ânatÃ¼rlicher, wenn auch for-
cierter Aktâ. Sexuelle Gewalt sei ein Problem in Friedens-
, Kriegs- und Nachkriegsgesellschaften, werde aber oft-
mals lediglich im Kontext einer allgemeinen Verrohung
in Kriegsgesellschaften besprochen. Fortschritte seien je-
doch auf rechtlicher Ebene zu beobachten. So erkennt die
UN heute Vergewaltigung als Kriegsverbrechen und se-
xuelle Gewalt als Kriegstaktik an.

DANIEL BOGNER ging zunÃ¤chst kurz auf die Ge-
schichte des Folterverbots ein. Das Folterverbot sei nicht
von unten, von einer Basisbewegung durchgesetzt wor-
den. AufklÃ¤rung, Kritik, NÃ¼tzlichkeitserwÃ¤gungen
und neue StrafmÃ¶glichkeiten spielten stattdessen eine
Rolle. Durch das Aufzeigen der erschreckenden Paral-
lelen zwischen den Folterpraktiken des franzÃ¶sischen
MilitÃ¤rs im Algerienkrieg und den USA im Antiterror-
kampf nach dem 11. September beschrieb er eindrucks-
voll, dass aus historischem Unrecht keineswegs zwangs-
lÃ¤ufig menschenrechtliche Lernprozesse erwachsen.

Die Diskussion mit dem Auditorium nahm vor allem
Fragen der BegrÃ¼ndung des notstandsfesten Folterver-
bots, des nÃ¶tigen Unterschieds zwischen abwÃ¤gbaren
und unabwÃ¤gbaren Menschenrechten und der Lage der
Menschenrechte in China in den Blickpunkt. In eindring-
lichen Worten mahnte Helmut Frenz, der mit Folter-
opfern in Chile arbeitet, zum Abschluss, dass der erste
Schritt zur Heilung der entwÃ¼rdigten Gefolterten die
Verurteilung der TÃ¤ter sein mÃ¼sse.

Thema des dritten Tages war die Frage nach dem
VerhÃ¤ltnis vonMenschenrechtsbildung undMenschen-
rechtsbewegungen, verstanden als soziale Bewegungen,
die sich in bestimmten Unrechtsregimen herausbilden.
Auch die Menschenrechtsbildung selbst hat eine Ge-
schichte, die aufs engste mit dem Kampf um die Ver-

wirklichung der Menschenrechte verknÃ¼pft ist. Gera-
de in der âGrÃ¼nderzeitâ der Menschenrechte nach dem
Zweiten Weltkrieg wurden die normative Durchsetzung
der Menschenrechte sowie die Bildung und Erziehung
zu ihrer Achtung immer als Einheit verstanden. Auch
spÃ¤ter entstanden die wichtigen Impulse fÃ¼r Men-
schenrechtsbildung meist im Kontext akuter KÃ¤mpfe
fÃ¼r die Respektierung der Menschenrechte. WÃ¤hrend
in der Bundesrepublik Deutschland die Menschenrechts-
bildung vornehmlich darauf abzielt, Menschenrechtswis-
sen zu vermitteln und Menschenrechtsbewusstsein zu
fÃ¶rdern, war sie dort, wo sie mehr in die Menschen-
rechtsbewegungen eingebunden war, stÃ¤rker hand-
lungsorientiert.

ELIZABETH JELIN,Mitarbeiterin amNationalen For-
schungsinstitut in Buenos Aires, fokussierte in ihrem
Beitrag: âLateinamerika: Diktaturen, Menschenrechts-
bewegung und Menschenrechtsbildungâ vor allem die
sÃ¼damerikanischen MilitÃ¤rdiktaturen in den 1970er-
und 1980er-Jahren. Im Ãbergang zur Demokratie ent-
standen Menschenrechtsbewegungen und Netzwerke, in
denen sich ehemalige Opfer, Intellektuelle, die sich be-
reits frÃ¼her im Kampf gegen die Diktatur engagiert
hatten, und humanistisch engagierte Teile der Kirchen
fÃ¼r die Aufarbeitung der Vergangenheit einsetzen. Leit-
spruch dieser Bewegung ist: Erinnern damit sich die Ver-
gangenheit nicht wiederholt (ârecordar para no repetirâ).
Nachdem die Verbrechen wÃ¤hrend der Diktaturen zum
groÃen Teil aufgearbeitet sind, liegt die Herausforderung
in der Auseinandersetzung mit dem Thema Folter und
Polizei heutzutage.

Die unterschiedlichen Formen der Repression und
die unterschiedlichen MÃ¶glichkeiten ihrer Verarbei-
tung machte KRZYSZTOF DRZEWICKI, Professor an
der UniversitÃ¤t in Gdansk und Mitarbeiter bei der
OSZE, mit seinem Vortrag zum Helsinki-Prozess deut-
lich. StÃ¤rker als soziale Bewegungen bzw. Zivilgesell-
schaften beschrieb er die KSZE/ OSZE als zentralen Mo-
tor fÃ¼r die demokratischen VerÃ¤nderungen im Europa
der 1980er- und 1990er-Jahre.

Am Abschluss der Konferenz stand die Frage nach
der Relevanz des Wissens um die historische Genese
der Menschenrechte und die dahinter stehenden Un-
rechtserfahrungen fÃ¼r die aktuelle Bildungsarbeit. Die
VerknÃ¼pfung der Lehren aus der Geschichte mit den
kodifizierten Menschenrechten, der Menschenrechtsbil-
dung und der ihr innewohnenden Handlungsorientie-
rungen beschrieb der Hamburger Geschichtsdidaktiker
BODO VON BORRIES in seinem Vortrag Ã¼ber Fallstri-
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cke auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Dabei schlug er
vor, den unvollendeten Prozess der Umsetzung vonMen-
schenrechten als revolutionÃ¤ren Prozess sowie Men-
schenrechte als eine Zivilreligion zu verstehen. Zudem
mÃ¼sse das Geschichtslernen endlich in der Lebenswelt
der Jugendlichen ankommen.

Auf dem Abschlusspanel verwies er auf das grund-
legende Problem, dass es im deutschen Bildungssystem
noch Lernende ohne BÃ¼rgerrechte gebe. Gegen den
in der Diskussion erhobenen Einwand, Menschenrechts-
bildung sei wÃ¤hrend des Schlussplenums zu stark auf
emotionales und motivationales Lernen akzentuiert wor-
den, betonte er die kognitive Dimension der Lernprozes-
se.

KARL-PETER FRITZSCHE, Professor fÃ¼r Men-
schenrechtsbildung an der UniversitÃ¤t Magdeburg, be-
tonte auf dem Abschlusspodium, dass die Menschen-
rechtsbildung einer historischen Kontextualisierung be-
dÃ¼rfe. Ideengeschichte mÃ¼sse dabei ebenso vermit-
telt werden wie die Geschichten der Akteure und der
sozialen Bewegungen. OTTO BÃHM, seit Jahren en-
gagiert im NÃ¼rnberger Menschenrechtszentrum und
der pÃ¤dagogischen Arbeit der Organisation, betonte,
dass sich die PlausibilitÃ¤t einer historischen Orien-
tierung der Menschenrechtsbildung fÃ¼r die Arbeit in
NÃ¼rnberg schon frÃ¼h ergeben habe. Die Menschen-
rechtsbildung an Orten wie dem ehemaligen Reichs-
parteitagsgelÃ¤nde oder dem Schwurgerichtssaal 600
kÃ¶nne ohne den historischen Bezug kaum sinnvoll rea-
lisiert werden. Bedeutsam sei es in dieser Arbeit, im-
mer wieder auf die Rechtsverbindlichkeit und den po-
litischen Charakter von Menschenrechten hinzuweisen,
gerade wenn im Bezug auf die Thematik der internatio-
nalen Strafgerichtsbarkeit damit vielleicht auch die in-
dividuellen Gerechtigkeitsvorstellungen und die morali-
schen Hoffnungen enttÃ¤uscht wÃ¼rden. KRZYSZTOF
DRZEWICKI rief noch einmal die Bedeutung des vom
Helsinkiprozess eingeleiteten Demokratisierungsprozes-
ses als Voraussetzung fÃ¼r die Verbreitung eines Begriffs
der Menschenrechte aller BÃ¼rger/innen und damit des
Erfolgs auch von Menschenrechtsbildung in Erinnerung.
Deutlich sprach er die aktuellen Konflikte in Mittel- und
Osteuropa an: Voraussetzung fÃ¼r eine Integration sei
der gegenseitige Respekt, betonte er im Hinblick auf den
Georgien-Konflikt. Deshalb sei es auch notwendig, den
Holodomor in den 1930er-Jahren als VÃ¶lkermord anzu-
erkennen. FÃ¼r eine positive Menschenrechtsentwick-
lung gehe aktuell besonders von den so genannten âein-
gefrorenen Konfliktenâ wie dem Kosovo eine Gefahr aus.
ELISABETH JELIN erinnerte an die verschiedenen Ge-

nerationen, die verschiedene Sichtweisen auf vergangene
und gegenwÃ¤rtige Unrechtserfahrungen haben. Men-
schenrechtsbildung muss daher auf diese unterschied-
lichen Erfahrungshorizonte und Interpretationsmuster
differenzierte Antworten entwickeln. Eine tragfÃ¤hige
politische Perspektive sah sie in der Verbindung von âCi-
tizenship and Human Rights.â

In seinem Schlusswort betonte MARTIN SALM aus-
drÃ¼cklich die Bedeutung der Konferenz fÃ¼r die
Entwicklung eines FÃ¶rderbereichs âHistorisches Ler-
nen und Menschenrechtsbildungâ der Stiftung âEr-
innerung, Verantwortung und Zukunftâ. Er verweis
auf das FÃ¶rderprogramm âMenschen Rechte Bildenâ
und sprach eine Einladung zur internationalen Aka-
demie fÃ¼r Multiplikator/innen im April nach Ber-
lin/Weimar aus. Gemeinsam mit dem Deutschen Institut
fÃ¼r Menschenrechte und der pÃ¤dagogischen Abtei-
lung der GedenkstÃ¤tte Buchenwald bietet die Stiftung
durch diese Akademie ein Qualifizierungsangebot in
den Arbeitsgebieten Erinnerung, GedenkstÃ¤ttenarbeit,
historisch-politisches Lernen und Menschenrechtsbil-
dung an. Ziel der Fortbildungsakademie ist die Vermitt-
lung grundlegender Kenntnisse und Kompetenzen im
Bereich des nationalen und internationalen Menschen-
rechtsschutzes sowie die Auseinandersetzungmit aktuel-
len Fragestellungen des historisch- politischen Lernens.
MÃ¶gliche und sinnvolle Vernetzungen an der Schnitt-
stelle von GedenkstÃ¤ttenarbeit undMenschenrechtsbil-
dung werden dabei genauso thematisiert wie Fragen der
pÃ¤dagogischen Umsetzung und Vermittlung.

KonferenzÃ¼bersicht:

Zur Geschichte der europÃ¤ischen Menschenrechts-
politik

Morten Kjaerum (Wien)

Von denNS-Verbrechen zur Allgemeinen ErklÃ¤rung
der Menschenrechte

StÃ©phane Hessel (Paris)
Â§
Nach dem Zweiten Weltkrieg: Menschenrechte als

Antwort auf Unrechtserfahrungen
Johannes Morsink (Madison)
Â§
Vom Holocaust zur Genozidkonvention â ein men-

schenrechtlicher Lernprozess
William Schabas (Galway)

Das menschenrechtliche Diskriminierungsverbot
Michael Krennerich (NÃ¼rnberg), Heiner Bielefeldt

(Berlin), Elena Zhemkova (Moskau)
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Welche historischen BezÃ¼ge braucht eine Bildung
gegen Diskriminierung?

Monique Eckmann (Genf)

(Dis-) KontinuitÃ¤ten von Vorurteilen, Ideologien
und diskriminierenden Strukturen als Voraussetzung und
Gegenstand von Bildungsarbeit

Albert Scherr (Freiburg)

Panel 1 â Das Recht auf Meinungsfreiheit und seine
Grenzen

Rainer Huhle (NÃ¼rnberg), Matthias WeiÃ
(NÃ¼rnberg), Andreas Zumach (Genf), Agnes Callamard
(London), Regina Kreide (Frankfurt am Main)

Panel 2 â Religionsfreiheit
Heiner Bielefeldt (Berlin), Dagmar Mensink (Ber-

lin), Jolanta Ambrosewicz-Jacobs (Krakau), Johannes
LÃ¤hnemann (NÃ¼rnberg), Peter Amsler (Berlin)

Panel 3 â Recht auf Asyl, Rechte von FlÃ¼chtlingen
Patrice G. Poutrus (Potsdam), Helmut Frenz (Santiago

de Chile), Anna BÃ¼llesbach (NÃ¼rnberg), Marei Pelzer
(Frankfurt am Main), Michele Barricelli (Berlin)

Panel 4 â Verbot von Sklaverei
Aidan McQuade (London), GÃ¼nter Saathoff (Ber-

lin), Regina Kalthegener (Berlin), Ulrich Mayer (Kassel),
Anja Mihr (Venedig/ Peking)

Ãffentliche Podiumsdiskussion âFolterverbot als not-
standsfestes Menschenrechtâ

Daniel Bogner (Erfurt), Wolfgang Heinz (Berlin), Ve-

li LÃ¶k (Izmir), Gaby Zipfel (Hamburg), Rainer Huhle
(NÃ¼rnberg)

VortrÃ¤ge: Menschenrechtsbildung im Kontext so-
zialer Bewegungen

Politische und symbolische KÃ¤mpfe Ã¼ber die Ver-
gangenheit und Ã¼ber die Zukunft: Menschenrechtsbe-
wegungen in SÃ¼damerika

Elizabeth Jelin (Buenos Aires)

Der Helsinki-Prozess: Demokratisierung und Men-
schenrechte: Konsequenzen fÃ¼r die Menschenrechts-
bildung?

Krzysztof Drzewicki (Gdansk)

Menschenrechtsbildung undGeschichtslernen â Aus-
wege aus einem MissverhÃ¤ltnis?

Bodo von Borries (Hamburg)

Podium: Zur Notwendigkeit einer historischen Ori-
entierung der Menschenrechtsbildung

Elizabeth Jelin (Buenos Aires), Krzysztof Drzewicki
(Gdansk), Bodo von Borries (Hamburg), Karl-Peter Fritz-
sche (Magdeburg), Otto BÃ¶hm (NÃ¼rnberg), Claudia
Lohrenscheit (Berlin)

Der Bericht wurde verfasst unter Mitarbeit von: Peter
Amsler, Michele Barricelli, Otto BÃ¶hm, Philip Fehling,
Ulla Kux, Rainer Huhle, Teresa Huhle, Elisabetta Lombar-
do, Markus Nesselrodt, Matthias Radek, Ausra Sakursky-
te, Philip Seufert.
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